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Antrag der Kommission für Staat und Gemeinden* vom 16. April 2021 
5630 a: Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG) 
 

Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

  Minderheit Diego Bonato, 
Stefan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

   

  I. Auf die Vorlage wird nicht 
eingetreten. 

   

  II. Mitteilung an den Regie-
rungsrat. 

   

Kantonales Bürgerrechts-
gesetz (KBüG) 
(vom …………) 

Kantonales Bürgerrechts-
gesetz (KBüG) 
 (vom …………) 

    

Der Kantonsrat, 

nach Einsichtnahme in den 
Antrag des Regierungsrates 
vom 27. Mai 2020, 
beschliesst: 

Der Kantonsrat, 

nach Einsichtnahme in die 
Anträge des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 und 
der Kommission für Staat 
und Gemeinden vom  
16. April 2021,  
beschliesst: 

 

 
   

I. Es wird folgendes Gesetz 
erlassen: 

I. Es wird folgendes Gesetz 
erlassen: 

    

A. Gegenstand      
§ 1. Dieses Gesetz regelt 
den Erwerb und den Verlust 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

des Kantons- und des Ge-
meindebürgerrechts von 
Schweizerinnen und Schwei-
zern sowie von Ausländerin-
nen und Ausländern, soweit 
der Kanton nach der Bürger-
rechtsgesetzgebung des 
Bundes zuständig ist. 
B. Einbürgerung von 
Schweizerinnen und 
Schweizern 

     

Voraussetzungen      
§ 2. 1 Die Gemeinde nimmt 
Schweizer Bürgerinnen und 
Bürger in ihr Bürgerrecht auf, 
wenn diese 

     

  Minderheit Silvia Rigoni, 
Urs Dietschi, Michèle Dünki-
Bättig, Sonja Gehrig, Karin 
Joss, Davide Loss (in Vertre-
tung von Nicola Yuste),  
Sibylle Marti 

   

a. im Zeitpunkt der Gesuch-
stellung seit zwei Jahren 
in der Gemeinde Wohn-
sitz haben,  

 lit. a streichen.    

b. keinen Eintrag im Strafre-
gisterauszug für Privat-
personen aufweisen, 

 lit. b und c werden zu lit. a 
und b. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

c. wichtige öffentlich-rechtli-
che und privatrechtliche 
Zahlungsverpflichtungen 
nach § 6 erfüllen. 

     

2 Die Gemeinde kann im Ein-
zelfall auf die Erfüllung der 
Voraussetzungen ganz oder 
teilweise verzichten. 

     

Verfahren      
§ 3. 1 Bewerberinnen und 
Bewerber reichen das Ein-
bürgerungsgesuch bei der 
Gemeinde ein.  

     

2 Das in der Gemeindeord-
nung bezeichnete Organ 
entscheidet über die Ertei-
lung des Gemeindebürger-
rechts.  

     

3 Bürgerinnen und Bürger ei-
nes anderen Kantons erwer-
ben mit dem Gemeindebür-
gerrecht zugleich das Bür-
gerrecht des Kantons Zürich. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

C. Einbürgerung von Aus-
länderinnen und Auslän-
dern 

     

Grundsatz      
§ 4. 1 Ausländerinnen und 
Ausländer erhalten auf Ge-
such das Kantons- und das 
Gemeindebürgerrecht, wenn 
sie die Voraussetzungen 
nach der Bürgerrechtsge-
setzgebung des Bundes und 
die ergänzenden Vorausset-
zungen nach diesem Gesetz 
erfüllen.  

     

2 Kanton und Gemeinden 
können die Einbürgerung 
von gut integrierten Auslän-
derinnen und Ausländern 
fördern. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

Kantonale Voraussetzun-
gen 

     

a. Aufenthaltsdauer      
  Minderheit I in Verbindung 

mit Abs. 2 Sonja Gehrig, 
Urs Dietschi, Michèle Dünki-
Bättig, Karin Joss, Davide 
Loss (in Vertretung von 
Nicola Yuste), Sibylle Marti, 
Silvia Rigoni 

Minderheit II Diego Bonato, 
Stefan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 
 

Minderheit III Michael Biber, 
Diego Bonato, Hans-Peter 
Brunner, Fabian Müller, Ste-
fan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

 

§ 5. 1 Bewerberinnen und 
Bewerber müssen sich im 
Zeitpunkt der Gesuchstel-
lung seit zwei Jahren in der 
Gemeinde aufhalten. 

 § 5. 1 … 
 
 
  … seit zwei Jahren im 
Kanton aufhalten. 

§ 5. 1 … 
 
 
   … seit vier Jahren in der 
Gemeinde aufhalten. 

§ 5. 1 … 
 
 
   … seit zwei Jahren in der 
Gemeinde und seit drei Jah-
ren im Kanton aufhalten. 

 

  Folgeminderheit zu Abs. 1 
Sonja Gehrig, Urs Dietschi, 
Michèle Dünki-Bättig, Karin 
Joss, Davide Loss (in Vertre-
tung von Nicola Yuste),  
Sibylle Marti, Silvia Rigoni 

Minderheit Michael Biber, 
Diego Bonato, Hans-Peter 
Brunner, Fabian Müller, Ste-
fan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel  

  

2 Bei Bewerberinnen und Be-
werbern, die im Zeitpunkt 
der Gesuchstellung das 
25. Altersjahr noch nicht voll-
endet haben, genügen zwei 
Jahre Aufenthalt im Kanton.  

 Abs. 2 streichen.  
 

Abs. 2 streichen. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

b. Erfüllung von Zahlungs-
verpflichtungen 

     

  Minderheit I Silvia Rigoni, 
Urs Dietschi, Michèle Dünki-
Bättig, Sonja Gehrig, Karin 
Joss, Davide Loss (in Vertre-
tung von Nicola Yuste),  
Sibylle Marti 

Minderheit II Diego Bonato, 
Stefan Schmid, Erika Zah-
ler, Christina Zurfluh Fraefel 

  

§ 6. 1 Bewerberinnen und 
Bewerber müssen wichtige 
öffentlich-rechtliche und pri-
vatrechtliche Zahlungsver-
pflichtungen erfüllen.  

 Abs. 1 streichen. 
 

   

2 Der für die Erfüllung der 
Zahlungsverpflichtungen 
massgebende Zeitraum be-
ginnt fünf Jahre vor Einrei-
chung des Gesuchs und en-
det mit dem Abschluss des 
Einbürgerungsverfahrens.  

 1 Der massgebende Zeit-
raum für die Erfüllung der 
Zahlungsverpflichtungen 
nach dem Bundesrecht be-
ginnt … 

2 … 
 
                            
                                … be-
ginnt zehn Jahre vor Einrei-
chung des Gesuchs ... 
 

  

3 Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten. 

 Abs. 3 wird zu Abs. 2.    
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

  Minderheit in Verbindung 
mit Untermarginalien d 
und e Sibylle Marti, Urs Diet-
schi, Michèle Dünki-Bättig, 
Davide Loss (in Vertretung 
von Nicola Yuste), Silvia  
Rigoni 

   

c. Beachtung der Straf-
rechtsordnung 

 c. streichen.    

§ 7. Bewerberinnen und Be-
werber, die zu einer Strafe  
oder Massnahme verurteilt 
wurden, werden nicht einge-
bürgert, wenn 

 § 7 streichen. 
 

   

a. im Strafregister ein Ein-
trag besteht, der für die 
kantonale Behörde ein-
sehbar ist und der ge-
mäss den Vorgaben des 
Bundesrechts die Einbür-
gerung ausschliesst,  
oder 

     

b. die Verurteilung nach 
dem Jugendstrafrecht im 
Zeitpunkt der Einrei-
chung des Einbürge-
rungsgesuchs 

     

1. weniger als fünf Jahre 
zurückliegt, wenn sie we-
gen eines Verbrechens 
erfolgte, 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

2. weniger als zwei Jahre 
zurückliegt, wenn sie we-
gen eines Vergehens er-
folgte.  

     

  Folgeminderheit zu Unter-
marginalie c Sibylle Marti, 
Urs Dietschi, Michèle Dünki-
Bättig, Davide Loss (in Ver-
tretung von Nicola Yuste), 
Silvia Rigoni 

   

d. Deutschkenntnisse  d. wird zu c.    
  Minderheit Diego Bonato, 

Michael Biber, Hans-Peter 
Brunner, Fabian Müller, Ste-
fan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

   

§ 8. 1 Bewerberinnen und 
Bewerber müssen fähig sein, 
sich im Alltag in Wort und 
Schrift nach den Vorgaben 
des Bundesrechts in deut-
scher Sprache zu verständi-
gen. 

 § 8. 1 Bewerberinnen und 
Bewerber müssen mündli-
che Deutschkenntnisse min-
destens auf dem Referenz-
niveau B2 und schriftliche 
Deutschkenntnisse mindes-
tens auf dem Referenzni-
veau B1 des in Europa all-
gemein anerkannten Refe-
renzrahmens für Sprachen 
nachweisen. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

2 Der Nachweis nach Abs. 1 
gilt als erbracht, wenn die 
Bewerberin oder der Bewer-
ber 

     

a. Deutsch als Mutterspra-
che spricht und schreibt, 

     

b. während mindestens fünf 
Jahren die obligatorische 
Schule mit deutscher Un-
terrichtssprache besucht 
hat, 

     

c. eine Ausbildung auf  
Sekundarstufe II oder 
Tertiärstufe mit deutscher 
Unterrichtssprache abge-
schlossen hat,  

     

d. im Zeitpunkt der Einrei-
chung des Gesuchs die 
obligatorische Schule  
oder die Sekundarstufe II 
mit deutscher Unter-
richtssprache besucht  
oder 

     

e. über einen Sprachnach-
weis verfügt, der die 
Sprachkompetenzen 
nach Abs. 1 bescheinigt. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

3 Der Sprachnachweis muss 
sich auf einen Sprachtest 
abstützen, der den allgemein 
anerkannten Qualitätsstan-
dards für Sprachtestverfah-
ren entspricht. 

     

4 Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten. 

     

  Folgeminderheit zu Unter-
marginalie c Sibylle Marti, 
Urs Dietschi, Michèle Dünki-
Bättig, Davide Loss (in Ver-
tretung von Nicola Yuste), 
Silvia Rigoni 

   

e. Grundkenntnisse der 
hiesigen Verhältnisse 

 e. wird zu d.    

§ 9. 1 Bewerberinnen und 
Bewerber müssen über 
Grundkenntnisse der geo-
grafischen, historischen, po-
litischen und gesellschaftli-
chen Verhältnisse im Bund 
und Kanton sowie über 
Grundkenntnisse der politi-
schen Verhältnisse im Zür-
cher Gemeindewesen verfü-
gen. 

     

2 Der Nachweis nach Abs. 1 
gilt als erbracht, wenn die 
Bewerberin oder der Bewer-
ber 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

a. während mindestens fünf 
Jahren die obligatorische 
Schule in der Schweiz 
besucht hat, wovon drei 
Jahre auf der Sekundar-
stufe I,  

     

b. eine Ausbildung in der 
Schweiz auf Sekundar-
stufe II abgeschlossen 
hat,  

     

c. im Zeitpunkt der Einrei-
chung des Gesuchs die 
obligatorische Schule  
oder die Sekundarstufe II 
in der Schweiz besucht 
oder 

     

d. einen Grundkenntnistest 
erfolgreich absolviert hat. 

     

3 Der Grundkenntnistest 
muss anerkannten Kriterien 
für Testverfahren genügen. 
Er kann mündlich oder 
schriftlich absolviert werden. 

     

4 Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

Verfahren      
a. Gesuch      
§ 10. 1 Bewerberinnen und 
Bewerber reichen das Ein-
bürgerungsgesuch bei der 
für das Bürgerrechtswesen 
zuständigen Direktion (Direk-
tion) ein. 

     

  Minderheit Sibylle Marti, Urs 
Dietschi, Michèle Dünki-Bät-
tig, Davide Loss (in Vertre-
tung von Nicola Yuste),  
Silvia Rigoni 

   

2 Sie leisten einen Kosten-
vorschuss, der den Aufwand 
des Verfahrens gemäss § 11 
Abs. 1 deckt. Wird der Kos-
tenvorschuss nicht innert 
Frist geleistet, wird auf das 
Gesuch nicht eingetreten.  

 Abs. 2 streichen.    

3 Wer nicht im Zivilstandsre-
gister erfasst ist, muss vor 
Einreichung des Einbürge-
rungsgesuchs seinen Perso-
nenstand beim Zivilstands-
amt registrieren lassen. 

 Abs. 3 wird zu Abs. 2.    
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

  Minderheit in Verbindung 
mit Untermarginalie b–e  
Michael Biber, Diego 
Bonato, Hans-Peter Brunner, 
Fabian Müller, Stefan 
Schmid, Erika Zahler, Chris-
tina Zurfluh Fraefel 

   

  b. Mitwirkungspflicht    
  § 10 a. 1 Die Bewerberinnen 

und Bewerber sind zur Mit-
wirkung verpflichtet. 

   

  2 Die zuständige Behörde 
setzt der Bewerberin oder 
dem Bewerber eine Frist zur 
Erfüllung ihrer bzw. seiner 
Mitwirkungspflicht und weist 
auf die Säumnisfolgen hin. 

   

  3 Sie weist das Gesuch ab, 
wenn die Bewerberin oder 
der Bewerber ihrer bzw. sei-
ner Mitwirkungspflicht in un-
entschuldbarer Weise nicht 
nachkommt. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

  Folgeminderheit zu Unter-
marginalie b Michael Biber, 
Diego Bonato, Hans-Peter 
Brunner, Fabian Müller, Ste-
fan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

   

b. Prüfung durch die Direk-
tion  

 b. wird zu c.    

§ 11. 1 Die Direktion prüft 
nach der Einreichung des 
Gesuchs, ob die Bewerberin 
oder der Bewerber 

     

a.  die Unterlagen vollstän-
dig eingereicht hat, 

     

b. die Niederlassungsbewil-
ligung besitzt,  

     

c.  die Anforderungen des 
Bundes und des Kantons 
an den Aufenthalt erfüllt,  

     

d. keine gesetzlichen Vor-
schriften oder behördli-
chen Verfügungen erheb-
lich oder wiederholt miss-
achtet, 

     

e. wichtige öffentlich-rechtli-
che oder privatrechtliche 
Verpflichtungen erfüllt, 

     

f. die Strafrechtsordnung 
beachtet. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

  Minderheit in Verbindung 
Abs. 4 Diego Bonato, Stefan 
Schmid, Erika Zahler, Chris-
tina Zurfluh Fraefel 

   

  2 Die Direktion holt zur er-
gänzenden Prüfung der  
Voraussetzung nach Abs. 1 
lit. d einen Bericht ein über 
allfällige Einträge der Be-
werberin oder des Bewer-
bers im Datenbearbeitungs- 
und Informationssystem der 
Kantonspolizei. 

   

2 Sind nicht alle Vorausset-
zungen erfüllt, gibt die Direk-
tion der Bewerberin oder 
dem Bewerber die Gelegen-
heit, das Gesuch zu ergän-
zen oder zurückzuziehen. 
Kommt diese oder dieser der 
Aufforderung nicht nach, 
weist die Direktion das Ge-
such ab. 

 Abs. 2 wird zu Abs. 3.    

  Folgeminderheit zu Abs. 2 
Diego Bonato, Stefan 
Schmid, Erika Zahler, Chris-
tina Zurfluh Fraefel 

   

3 Sind alle Voraussetzungen 
erfüllt, überweist die Direk-
tion das Gesuch der Wohn-
sitzgemeinde. 

 4 … 
  … das Gesuch zusammen 
mit dem Bericht nach Abs. 2 
an die Gemeinde. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

  Folgeminderheit zu Unter-
marginalie b Michael Biber, 
Diego Bonato, Hans-Peter 
Brunner, Fabian Müller, Ste-
fan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

   

c. Prüfung durch die Ge-
meinde 

 c. wird zu d.    

§ 12. 1 Die Gemeinde prüft 
nach der Überweisung des 
Gesuchs, ob die Bewerberin  
oder der Bewerber  

     

a. über einen Nachweis der 
Deutschkenntnisse nach 
§ 8 Abs. 2 verfügt, 

     

b. über einen Nachweis der 
Grundkenntnisse nach 
§ 9 Abs. 2 verfügt, 

     

c.  am sozialen und kulturel-
len Leben der Gesell-
schaft in der Schweiz teil-
nimmt,  

     

d. Kontakte zu Schweizerin-
nen und Schweizern 
pflegt, 

     

e. die Werte der Bundes-
verfassung respektiert, 

     



17/25 

Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

f. am Wirtschaftsleben oder 
am Erwerb von Bildung 
teilnimmt, 

     

g. die Integration von Fami-
lienmitgliedern fördert. 

     

  Minderheit Diego Bonato, 
Michael Biber, Hans-Peter 
Brunner, Fabian Müller, Ste-
fan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

   

  2 Sie kann bei der Ge-
meinde- oder der Kantons-
polizei zusätzliche Auskünfte 
einholen, wenn Zweifel be-
stehen, ob die Vorausset-
zungen nach Abs. 1 lit. e  
oder g erfüllt sind. 

   

2 Die Gemeinden berück-
sichtigen die Situation von 
Personen angemessen, wel-
che die Integrationskriterien 
nach Abs. 1 aufgrund einer 
Behinderung, einer Krank-
heit oder anderer gewichti-
ger persönlicher Umstände 
nicht oder nur unter er-
schwerten Bedingungen er-
füllen können. 

 Abs. 2 wird zu Abs. 3.    
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

  Folgeminderheit zu Unter-
marginalie b Michael Biber, 
Diego Bonato, Hans-Peter 
Brunner, Fabian Müller, Ste-
fan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

   

d. Erteilung des Bürger-
rechts 

 d. wird zu e.    

§ 13. 1 Das in der Gemeinde-
ordnung bezeichnete Organ 
entscheidet über die Ertei-
lung des Gemeindebürger-
rechts.  

     

2 Die Direktion entscheidet 
über die Erteilung des Kan-
tonsbürgerrechts.  

     

3 Nach der Erteilung der Ein-
bürgerungsbewilligung durch 
den Bund trifft die Direktion 
den Einbürgerungsent-
scheid, mit dem das Ge-
meinde- und Kantonsbürger-
recht sowie das Schweizer 
Bürgerrecht erworben wer-
den. 

     

4 Sie trifft den Einbürge-
rungsentscheid erst, wenn 
die Bewerberin oder der Be-
werber sämtliche Gebühren 
bezahlt hat. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
Regierungsrates, sofern 
nichts anderes vermerkt 

Minderheiten 
Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, sofern nichts anderes vermerkt 

  Folgeminderheit zu Unter-
marginalie b Michael Biber, 
Diego Bonato, Hans-Peter 
Brunner, Fabian Müller, Ste-
fan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

   

e. Rechnungstellung und 
Inkasso 

 e. wird zu f.    

§ 14. Die Direktion ist zu-
ständig für die Rechnung- 
stellung und das Inkasso der 
Gebühren für die Entscheide 
des Kantons und der Ge-
meinde. 
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Antrag des Regierungsra-
tes vom 27. Mai 2020 

Antrag der Kommission für 
Staat und Gemeinden vom 
16. April 2021 
Zustimmung zum Antrag des 
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D. Entlassung aus dem 
Bürgerrecht 

     

Schweizer Bürgerrecht      
§ 15. Die Direktion entschei-
det über die Entlassung aus 
dem Schweizer Bürgerrecht. 

     

Kantons- und Gemeinde-
bürgerrecht 

     

§ 16. 1 Der Gemeindevor-
stand oder eine Kommission 
entscheiden über die Entlas-
sung aus dem Gemeinde-
bürgerrecht. 

     

2 Bürgerinnen und Bürger 
werden auf Gesuch aus dem 
Gemeindebürgerrecht ent-
lassen, wenn sie das Bürger-
recht einer anderen Ge-
meinde besitzen oder ihnen 
dieses für den Fall der Ent-
lassung zugesichert ist. 

     

3 Mit der Entlassung aus 
dem Gemeindebürgerrecht 
wird die gesuchstellende 
Person zugleich aus dem 
Kantonsbürgerrecht entlas-
sen, sofern sie kein weiteres 
Bürgerrecht einer Zürcher 
Gemeinde besitzt. 
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E. Gemeinsame Bestim-
mungen 

     

Aufsicht      
§ 17. 1 Die Direktion beauf-
sichtigt die Gemeinden bei 
der Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz. 

     

2 §§ 167–169 des Gemein-
degesetzes vom 20. April 
2015 sind anwendbar. 

     

Bearbeiten von Personen-
daten 

     

§ 18. Die zuständigen öffent-
lichen Organe bearbeiten für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz Perso-
nendaten sowie die beson-
deren Personendaten über:  

     

a. die Beachtung der öffent-
lichen Sicherheit und 
Ordnung, 

     

b. die Teilnahme am Wirt-
schaftsleben oder am Er-
werb von Bildung, 

     

c. die Gesundheit, soweit 
die Daten für die Anwen-
dung von § 12 Abs. 2 er-
forderlich sind. 
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Elektronische Abwicklung 
des Verfahrens 

     

§ 19. 1 Kanton und Gemein-
den wickeln die Einbürge-
rungsverfahren von Auslän-
derinnen und Ausländern 
über eine Applikation ab, die 
von der Direktion betrieben 
wird.  

     

2 Die Verfahren mit den Be-
werberinnen und Bewerbern 
können elektronisch abgewi-
ckelt werden, wenn diese 
dazu ihre Einwilligung ge-
ben.  

     

3 Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten. 
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Gebühren   

 

 

 

 
 

 

 

   Minderheit I Sibylle Marti, 
Urs Dietschi, Michèle Dünki-
Bättig, Davide Loss (in Ver-
tretung von Nicola Yuste), 
Silvia Rigoni 

Minderheit II Diego Bonato, 
Stefan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

Minderheit III Silvia Rigoni, 
Urs Dietschi, Michèle Dünki-
Bättig, Sonja Gehrig, Karin 
Joss, Davide Loss (in Vertre-
tung von Nicola Yuste),  
Sibylle Marti 

Minderheit IV Michael Biber, 
Diego Bonato, Hans-Peter 
Brunner, Fabian Müller, Ste-
fan Schmid, Erika Zahler, 
Christina Zurfluh Fraefel 

§ 20. 1 Der Regierungsrat  
regelt die Gebühren für Ent-
scheide in Bürgerrechtsan-
gelegenheiten des Kantons. 

 § 20. Kanton und Gemein-
den erheben für Verfahren 
nach diesem Gesetz keine 
Gebühren. 
 

   

2 Die Gemeinden regeln die 
Gebühren für Entscheide in 
Bürgerrechtsangelegenhei-
ten der Gemeinden. 

 Abs. 2–4 streichen. 
 

   

3 Wer bei Einreichung des 
Gesuchs das 25. Altersjahr 
noch nicht vollendet hat, 
zahlt die halbe Gebühr.  

  

  
Abs. 3 streichen. 
 

3 … 
 
 
… zahlt keine Gebühr. 

 

4 Wer bei Einreichung des 
Gesuchs das 20. Altersjahr 
noch nicht vollendet hat, 
zahlt keine Gebühr. 

  Abs. 4 streichen.  
 

Abs. 4 streichen.  Abs. 4 streichen.  
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F. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen 

     

Nichtrückwirkung      
§ 21. Auf Gesuche, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eingereicht wurden, 
ist das bisherige Recht an-
wendbar. 

     

Anpassung des kommuna-
len Rechts 

     

§ 22. 1 Gemeinden, die in 
der Gemeindeordnung für 
die Erteilung des Gemeinde-
bürgerrechts an Ausländerin-
nen und Ausländer zwei Or-
gane vorsehen, bezeichnen 
dafür innert vier Jahren nach 
Inkrafttreten dieses Geset-
zes ein einziges Organ. 

     

2 Bis zu dieser Anpassung 
gilt folgende Regelung:  

     

a. Der Gemeindevorstand 
ist zuständig für die Ertei-
lung des Gemeindebür-
gerrechts an Auslände-
rinnen und Ausländer, 
die  

     

1. in der Schweiz geboren 
sind oder  
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2. während insgesamt min-
destens fünf Jahren die 
obligatorische Schule  
oder die Sekundarstufe II 
in der Schweiz in einer 
Landessprache besucht 
haben.  

     

b. In allen übrigen Fällen ist 
die Gemeindeversamm-
lung oder das Gemeinde-
parlament zuständig.  

     

Aufhebung bisherigen 
Rechts 

     

§ 23. Das Gesetz über das 
Bürgerrecht vom 6. Juni 
1926 wird aufgehoben.  

     

II. Dieses Gesetz untersteht 
dem fakultativen Referen-
dum. 

     

III. Mitteilung an den Regie-
rungsrat. 

     

 

* Die Kommission für Staat und Gemeinden besteht aus folgenden Mitgliedern: Stefan Schmid, Niederglatt (Präsident); Michael Biber, Bachenbülach; Diego Bonato, Aesch; Hans-Peter 
Brunner, Horgen; Urs Dietschi, Lindau; Michèle Dünki-Bättig, Glattfelden; Sonja Gehrig, Urdorf; Karin Joss, Dällikon; Sibylle Marti, Zürich; Walter Meier, Uster; Fabian Müller, Rüschlikon; 
Silvia Rigoni, Zürich; Nicola Yuste, Zürich; Erika Zahler, Boppelsen; Christina Zurfluh Fraefel, Wädenswil; Sekretärin: Jessica Graf. 
 
 

 


